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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/419/2022 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat I 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Technischer Ausschuss 15.11.2022 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Entscheidung über die Vergabe von Planungsleistungen gemäß VgV - 
Neubau Straßenmeisterei Löbau Objektplanung Gebäude und 
Freianlagen 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe der Planungsleistungen für die 
Objektplanung Gebäude und Freianlagen, als stufenweise Beauftragung am Bauvorhaben 
Neubau Straßenmeisterei in Löbau an das Büro 
 
 W + L Planungsgesellschaft mbH  
 Am Hirschwinkel 6  
 02826   Görlitz  
 
und beauftragt den Landrat, den entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

Belastungen im laufenden HH-Jahr  90.580 € 
Veranschlagt unter Budget 60.04 
Veranschlagt unter Planungsstelle 54.2.1.02/4047.785110 
Belastung der Folgejahre 413.420 €/laufende AfA 
davon zahlungswirksam 413.420 € 
davon nicht zahlungswirksam Laufende AfA 
 

Begründung 
 
Der Technische Ausschuss ist entsprechend § 5 Abs. 3 der Hauptsatzung des Landkreises 
Görlitz vom 01.04.2021 für die Entscheidung über die Beauftragung von Planungsleistungen 
oberhalb des Schwellenwertes nach § 3 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge – VgV – zuständig.  
 
Für das geplante Bauvorhaben Neubau Straßenmeisterei in Löbau erfolgte für die 
Objektplanung Gebäude + Freianlagen ein Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. 
 
Nach präziser Bewertung aller Kriterien lt. Bewertungsmatrix lässt der Bieter  
 
 W + L Planungsgesellschaft mbH 
 Am Hirschwinkel 6 
 02826   Görlitz 
 
die für die gestellte Aufgabe beste Leistung und Zusammenarbeit erwarten. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Bewertungsmatrix Stufe 2 
Anlage 2 – Wertung der Angebote (nichtöffentlich) 
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